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Die Ergebnisse der Pariser Weltklimakonfe-
renz sind natürlich ein Thema dieser Aus-
gabe. Fast euphorisch klangen so manche

Bewertungen des Pariser Klimaabkommens.
Jochen Flasbarth, Staatssekretär im Bundesminis-
terium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktor-
sicherheit, äußert sich im Interview (Seite 9) zu den
Ergebnissen der Konferenz wie auch zu den Chan-
cen für den Ausbau der Erneuerbaren Energien als
wichtigen Beitrag gegen den Klimawandel. Wie
häufig im Verlaufe von Interviews rücken Themen
in den Vordergrund, die weiterer Information und
Argumentation bedürfen. Wir halten es, wie
Jochen Flasbarth, für fatal, den Ausbau der Erneu-
erbaren Energien „insgesamt deutlich abzubrem-
sen“. Jedoch ist der Emissionshandel für uns weiter-
hin kein „zentrales Klimaschutzinstrument“ für
Europa, und wir sehen im Streben von Bürgerin-
nen und Bürgern nach aktivem Mitmachen bei der
Energiewende kein „Streben nach Energieautar-
kie“. Wir werden in den folgenden Ausgaben des
SOLARZEITALTER Fragen und Argumente
sowohl zum Emissionshandel als auch zum
Begriffspaar Energieautonomie und -autarkie auf-
arbeiten. 

Mit zeitlichem Abstand lässt sich der Stellenwert
des Pariser Klimaabkommens nüchterner einschät-
zen (Seite 15). Starke Worte fielen nach Abschluss
der Pariser Klimakonferenz allemal: „Der Spiegel“
reihte zehn Gründe für „das Wunder von Paris“
auf; für die „Süddeutsche Zeitung“ war Paris „ein
Wendepunkt“; Bundesumweltministerin Hen-
dricks sieht im Abkommen einen „historischen
Wendepunkt“; für „Die Zeit“ markiert der

Abschluss von Paris eine „Zeitenwende“. Einige
Kommentare zum Ergebnis der Pariser Klimakon-
ferenz verweisen darauf, dass die eigentliche Arbeit
jetzt erst beginne. Zudem melden sich auch kriti-
sche Stimmen. So kommt Prof. Joachim Nitsch in
der für den BEE erstellten Kurzstudie „Die Ener-
giewende nach COP21“ zu dem Ergebnis, dass die
Bemühungen der Bundesregierung beim Klima-
schutz den jüngsten Beschlüssen des Klimaschutz-
gipfels von Paris bei weitem nicht gerecht werden.
Er kann in der aktuellen Politik der Bundesregie-
rung „noch keine kohärente Strategie erkennen,
mit der die großen Herausforderungen eines Kom-
plettumbaus aller Sektoren der Energieversorgung
in der notwendigen Zeit bis 2050 wirksam bewäl-
tigt werden könnten“. Wenn es weitergehe wie bis-
her, könne Deutschland seine Treibhausgasemis-
sionen bis 2020 nur um 32 % gegenüber 1990 min-
dern und werde damit das Reduktionsziel von 40 %
deutlich verfehlen. Auch werde Deutschland bis
2050 nur eine Treibhausgasminderung von 58 %
statt der erforderlichen 95 % erreichen. Für die
Umsetzung der COP21-Beschlüsse von Paris wäre
bis 2025 ein Anteil Erneuerbarer Energien von
mindestens 60 % am Bruttostromverbrauch erfor-
derlich. Zu vergleichbaren kritischen Ergebnissen
gelangt eine Studie des NewClimate Institutes für
Greenpeace (Seite 74).

Anstatt mit einer Beschleunigung des Ausbaus
Erneuerbarer Energien ein positives Zeichen zu
setzen, will die Bundesregierung 2016 mit dem
harmlos klingenden System der Ausschreibungen
die Energiewende endgültig abwürgen: Der Aus-
bau der Erneuerbaren Energien soll nach oben hin
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„Die Priorität für die zukunftsfähige erneuerbare Energiebasis ist eine Conditio humana. 
Sie fordert eine geistige erneuerbare Energie: Handlungsmut – als Conditio politica.“ 

Hermann Scheer (1944 – 2010)

Editorial



begrenzt und die feste Vergütung pro gelieferte
kWh soll abgeschafft werden. EUROSOLAR greift
mit einer Anzeigenkampagne in diese politische
Debatte ein (Seite 5) und ruft dazu auf, den 
Appell bekanntzumachen sowie durch persönliche
Unterschrift mitzutragen. Kein Stopp der Energie-
wende!

Das Thema Erneuerbare Energien und Speicher
bleibt ein zentrales für die sektorenübergreifende
dezentrale Energiewende. Auf dem IRES-Symposi-
um am 3. Dezember 2015 in Berlin erläuterten die
Referenten verschiedene Aspekte. In dieser Ausga-
be veröffentlichen wir die Beiträge von Frank Mer-
ten (Seite 29), Andreas Kuhlmann (Seite 33) und
Jens Vollprecht (Seite 37). Gespannt blicken wir auf
die drei Tage im März in Düsseldorf, auf die 10.
IRES-Konferenz und die Impulse, die von dort aus-
gehen werden.

Der Fortgang der Energiewende wird nicht wenig
davon bestimmt, wie sich der Ausbau der Erneuer-
baren Energien auf Ebene der Bundesländer und
Kommunen vollziehen wird. Wolfgang Methling
gibt eine Übersicht über die Entwicklung in Meck-
lenburg-Vorpommern (Seite 17). Nina Scheer
bewertet den aktuellen Stand der Novelle des Ener-
giewirtschaftsgesetzes (EnWG) mit Blick auf die

Kommunen in Sachen der Bewertungsverfahren
bei Neuvergaben der Verteilnetze (Seite 25).

Zwei der drei neuen Mitglieder im deutschen Vor-
stand von EUROSOLAR kommen in dieser Ausga-
be zu Wort: Wibke Brems (Seite 49) kommentiert
den Parteitag von Bündnis 90/Die Grünen im
Dezember 2015 in Berlin; Harald Wolf berichtet
über den Stand der Debatte um „Neue Energie für
Berlin” (Seite 51).

Auf die globalen Herausforderungen zu Beginn
dieses Jahres und die spezifische politische Verant-
wortung von uns Europäern verweist Peter Droege
(Seite 4) in seinem Grußwort. In seinem ersten
Gastkommentar (Seite 52) setzt sich Hans-Josef
Fell mit den weiterhin bestehenden Diffamierun-
gen gegen die Erneuerbaren Energien auseinander.
Die Zusammenhänge zwischen Hunger, Flucht und
Erneuerbaren Energien erläutert Franz Alt (Seite
53) in der Kolumne. Helmut Lölhöffel (Seite 54)
erinnert in der Rezension eines Buches zu Vorden-
kern der sozialen Demokratie an Hermann Scheer.

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre! 

Irm Scheer-Pontenagel, Gert Samuel und das
EUROSOLAR-Team
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Die Einigung auf ein Abkommen bei der Welt-
klima-Konferenz Anfang Dezember 2015 in
Paris wurde vielfach positiv gewürdigt. Mit
einigem zeitlichen Abstand erscheint es bei-
nahe so, als sei vor allem diese Einigung an
sich das zentrale Ergebnis und weniger das, was
auf den 32 Seiten des Paris-Abkommens an
nächsten Schritten und Aufgaben für die Staa-
ten und Regierungen beschlossen wurde. 

I rm Scheer-Pontenagel, die Herausgeberin des
SOLARZEITALTER, befragt in diesem Inter-
view den Staatssekretär im Bundesministe-

rium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsi-
cherheit, Jochen Flasbarth, zu den Ergebnissen des
Weltklima-Gipfels im Dezember 2015 in Paris und
zu den Chancen für den Ausbau der Erneuerbaren 
Energien als wichtigen Beitrag gegen den Klima-
wandel.

SOLARZEITALTER: Herr Flasbarth, Sie haben
eine Vielzahl von Vorkonferenzen begleitet und am
Resultat der Konferenz maßgeblich mitgewirkt.
Wie ist Ihr Resümee der Verhandlungen und
Ergebnisse des Klimagipfels in Paris? 

Jochen Flasbarth: Paris hat meine Erwartungen
deutlich übertroffen. Das Abkommen ist ambitio-
niert und fair. Es setzt ein klares Signal, dass an der
Klimaneutralität in der zweiten Hälfte dieses Jahr-
hunderts, an der Dekarbonisierung der Volkswirt-
schaften und der Reduzierung auf Netto Null auch
aller anderen Treibhausgase kein Weg mehr vorbei
geht. Alle Staaten tragen gemäß ihrer gegenwärti-
gen Fähigkeiten bei. Entwicklungsländer erhalten
finanzielle und technologische Unterstützung beim
Kapazitätsaufbau und bei der Umsetzung ihrer Kli-
maschutzmaßnahmen. Fast alle Staaten haben
bereits nationale Beiträge zum Klimaschutz defi-
niert, und werden nach Ratifizierung des Abkom-
mens völkerrechtlich verpflichtet sein, Maßnah-
men zur ihrer Erreichung zu ergreifen. Alle fünf
Jahre muss jeder Staat neue, ambitioniertere Beiträ-
ge vorlegen. Alles in Allem ein großer Erfolg! 

SOLARZEITALTER: Welche nächsten Schritte
wird die Bundesregierung unternehmen, um die
Ergebnisse des Klimagipfels von Paris zu erfüllen?

Jochen Flasbarth: Das deutsche Klimaschutzziel
für 2050 muss im Lichte von Paris im oberen
Bereich des Korridors von 80 bis 95 Prozent Treib-
hausgasminderung liegen. Das ergibt sich schon
aus der europäischen Aufteilungslogik. Noch vor
der Sommerpause 2016 soll ein Klimaschutzplan

SOLARZEITALTER

Über die Chancen der Erneuerbaren 
Energien nach dem Klimagipfel in Paris
Interview mit Jochen Flasbarth

Jochen Flasbarth auf der Internationalen EUROSOLAR-Konferenz für Eneuer-
bare Energien (IRES)



2050 vom Kabinett beschlossen werden. Das wird
kein starrer und bis ins Letzte detaillierter Fahrplan
werden, aber ein für kommende Entwicklungen
offener Wegweiser für die Richtung, die einge-
schlagen werden muss. 

SOLARZEITALTER: Lange Zeit sah es so aus, als
sollte der Emissionshandel wieder eine zentrale
Rolle bei den Maßnahmen gegen den sich verstär-
kenden Klimawandel spielen. Das ist nun wohl
nicht der Fall. Wie beurteilen Sie dieses gescheiter-
te EU-Instrument? Auch mit Blick auf die Kosten
in den Ländern der EU? 

Jochen Flasbarth: Leider hat die „Erneuerbare
Szene“ mit dem Emissionshandel ein irrationales
Feindbild. Der Emissionshandel ist keinesfalls
gescheitert. Wir haben gerade einen ersten wichti-
gen Reformschritt beschlossen, um dieses zentrale
Klimaschutzinstrument der EU deutlich zu stär-
ken. Mit der Einführung der Marktstabilitätsreser-
ve werden die Überschüsse sukzessive abgebaut
und das Instrument künftig besser gegen starke
Ungleichgewichte gewappnet. Dies wird in abseh-
barer Zeit zu den dringend notwendigen Anreizen
für klimaschonende Investitionen führen. Es
kommt nun darauf an, bei der anstehenden Über-
arbeitung der Richtlinie für die Zeit nach 2020 die-
sen ersten Reformschritt nicht zu verwässern und
den Emissionshandel durch ambitionierte Regeln
weiter zu stärken. Der Emissionshandel lässt
Unternehmen größtmögliche Flexibilität bei der
Frage wo, wie und in welchem Umfang Minde-
rungsmaßnahmen durchgeführt werden. Damit
können wir unsere Ziele zu den geringsten gesamt-
wirtschaftlichen Kosten erreichen.

SOLARZEITALTER: Eine kurze Nachfrage: Im
Umweltministerium angesiedelt ist die Deutsche
Emissionshandelsstelle. Welche Aufgaben über-
nimmt diese Abteilung künftig?

Jochen Flasbarth: Die Deutsche Emissionshan-
delsstelle (DEHSt) ist ein Fachbereich im Umwelt-
bundesamt. Die DEHSt ist zuständig für den Voll-
zug des EU-Emissionshandels für stationäre Anla-

gen und im Flugverkehr. Diese Vollzugsaufgaben
reichen von der Emissionsberichtsprüfung, der
Abwicklung der deutschen Versteigerungen bis hin
zur Prüfung der Zuteilungsanträge. Die dadurch
entstehenden Kosten der DEHSt werden aus den
Einnahmen der deutschen Versteigerungen von
Emissionszertifikaten refinanziert. Daneben hat
die DEHSt auch Vollzugsaufgaben im Zusammen-
hang mit anderen marktwirtschaftlichen Klima-
schutzinstrumenten des Kyoto-Protokolls. Dies
sind die internationalen Klimaschutzprojekte (sog.
„JI/CDM-Projekte“).

SOLARZEITALTER: Die weltweite Relevanz der
Erneuerbaren Energien für den Wechsel zu einem
neuen Energiesystem spielte während der früheren
Klimakonferenzen so gut wie keine Rolle. In Paris
scheint es eine Änderung gegeben zu haben oder
trügt der Schein? 

Jochen Flasbarth: Das klare Signal von Paris lau-
tet: Dekarbonisierung. Und dafür brauchen wir
den Umstieg auf Erneuerbare. Diese Erkenntnis ist
so neu nicht. Neu sind in der Tat die Ausbauraten
in vielen Staaten, die in der Vergangenheit eher
zurückhaltend waren. Das ist übrigens auch ein
Zeichen dafür, dass die Stromerzeugung aus
Erneuerbaren Energien zunehmend wettbewerbs-
fähig geworden ist. Windkraftanlagen produzieren
an guten Standorten an Land mit 4,5 ct/kWh schon
heute zu niedrigeren Stromgestehungskosten als
neue Steinkohle- und Gaskraftwerke. Und auch im
Bereich PV sind derzeit bereits rund 7 ct/kWh
machbar. Das ist übrigens auch ein gutes Beispiel
für die Fernwirkung des deutschen EEG: Natürlich
haben wir in der Vergangenheit über das EEG rela-
tiv hohe Kosten für die technische Entwicklung
von Erneuerbaren Energien gezahlt. Von den sin-
kenden Kosten profitieren jetzt auch andere. Inso-
fern haben wir über das EEG eine besondere Art
der Entwicklungshilfe geleistet, deren Früchte sich
nun positiv auf den weltweiten Klimaschutz aus-
wirken. 

SOLARZEITALTER: Deutschland büßt die Positi-
on des „Vorreiters“ bei der Förderung der Erneuer-
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baren Energien und hier speziell bei der Photovol-
taik (PV) ein. Was bedeutet das für die beteiligten
Industriezweige vor dem Hintergrund der Erfah-
rungen der PV-Industrie in unserem Land? 

Jochen Flasbarth: Wie gesagt, mit der EEG-För-
derung haben wir einen gewaltigen Innovations-
schub bei den Erneuerbaren und ganz besonders
im Bereich der Photovoltaik ausgelöst, weltweit.
Davon hat auch der Industriestandort Deutschland
erheblich profitiert und wird auch weiter profitie-
ren. 
Natürlich gibt es größere Märkte als Deutschland,
die daher auch mehr Potential für die Erneuerba-
ren haben. Insofern ist es eigentlich erfreulich,
wenn in anderen Ländern mehr zugebaut wird. Ob
und wie wir davon industriepolitisch profitieren
können, ist vor allem eine Frage an das Innovati-
onspotential der deutschen Wirtschaft. Ich bin da
sehr zuversichtlich. 
Das Europäische Patentamt und das Umweltpro-
gramm der Vereinten Nationen haben jüngst eine
Studie veröffentlicht, die sich mit Erfindungen zur
Abschwächung des Klimawandels beschäftigt.
Demnach sind deutsche Unternehmen mit fast der
Hälfte aller europäischen Erfindungen Spitzenrei-
ter in Europa. Bei „grünen“ Produkten, zu denen
auch die Bereiche Energieerzeugung und Energie-
effizienz gehören, lag der Weltmarktanteil deut-
scher Produkte bei 14 Prozent. Bei einem Marktvo-
lumen von 2.5 Billionen Euro ist das eine ganze
Menge. 

SOLARZEITALTER: Eine kurze Nachfrage zur
aktuellen Debatte um die Ausschreibungsmodelle.
Ist ernsthaft zu erwarten, dass dieses Instrument
den zügigen Ausbau der PV bewirken kann? 

Jochen Flasbarth: Das deutsche EEG ist ohne
jeden Zweifel ein Erfolgsmodell. Damit haben wir
es immerhin geschafft, den Anteil Erneuerbarer am
Stromverbrauch innerhalb von 15 Jahren auf 33
Prozent zu steigern. Damit sind Erneuerbare aber
auch keine Nischenprodukte mehr, sie beeinflussen
zunehmend Fragen des Energiemarktes und der
Versorgungssicherheit. Damit müssen sowohl die

Rahmenbedingungen des Marktes stärker auf die
Erneuerbaren ausgerichtet werden und die Erneu-
erbaren müssen sich stärker dem Wettbewerb stel-
len. Ob das Instrument Ausschreibung dafür das
Beste ist, muss sich zeigen. Da wird es ja auch Eva-
luationen geben. 
Was den Ausbaukorridor anbelangt, gilt, was wir
mit dem EEG 2014 festgeschrieben haben. Es ist
wichtig, dass alle beteiligten Akteure langfristige
Planungssicherheit haben: die Erneuerbaren, die
Netzbetreiber und die konventionellen Stromer-
zeuger. Da wir beim Neubau von PV-Dachanlagen
deutliche Einbrüche erlebt haben, halte ich es für
richtig und wichtig, dass mit der Novelle des EEG
der atmende Deckel so angepasst wird, dass er auch
nach oben hin schneller reagiert. Für fatal halte ich
Diskussionen, die darauf abzielen den EE-Ausbau
insgesamt deutlich abzubremsen. Gerade jetzt, da
immer deutlicher wird, dass wir absehbar über die
Chancen, die in der Sektorkopplung liegen, auch
im Verkehrs- und Wärmebereich zusätzliche
Strommengen brauchen, wäre das ein völlig fal-
sches Signal. Richtig ist es, in dieser Situation über
die richtigen Finanzierungsformen für den inter-
sektoralen EE-Ausbau nachzudenken.

SOLARZEITALTER: Umfragen verdeutlichen
immer wieder: Eine große Mehrheit der bundes-
deutschen Bevölkerung erwartet Fortschritte beim
Ausbau der Erneuerbaren Energien. Viele Men-
schen möchten auch gerne selbst aktiv werden
(Stichwort „Prosumer“) und auch als Investoren
zum Gelingen der Energiewende beitragen. Wie
beurteilen Sie den Wunsch der Bürgerinnen und
Bürger nach Energieautonomie? Was können sie
von der Bundesregierung erwarten? 

Jochen Flasbarth: Das Streben nach Energieau-
tonomie oder Energieautarkie war und ist für viele
Menschen eine wichtige Motivation in der Überle-
gung, ob sie sich eine PV-Anlage zulegen oder sich
an einem Windpark beteiligen. Die Energiewende
wäre nie so weit gediehen, wenn sie nicht die breite
Unterstützung der Verbraucherinnen und Verbrau-
cher in Deutschland hätte. Das wollen wir auch
weiter unterstützen und deshalb ist auch im Koali-



tionsvertrag das Thema „Bürgerenergie“ ausdrück-
lich genannt. 
Richtig ist allerdings auch, dass der Prosumer Teil
des gesamten deutschen und europäischen Strom-
versorgungssystems ist und damit auch Verantwor-
tung für die Versorgungssicherheit über seinen
eigenen Haushalt hinaus übernehmen muss. Kaum
ein Haushalt wird doch vollständig auf die Anbin-
dung an das Netz der öffentlichen Versorgung ver-
zichten wollen. Deshalb braucht es auch ausgewo-
gene Regelungen für die Eigenproduktion von
Strom. Und an dieser Stelle sind der Energieautar-
kie eben Grenzen gesetzt, denn das Gesamtsystem
muss volkswirtschaftlich möglichst optimal und
sicher angelegt sein.

SOLARZEITALTER:Das von EUROSOLAR gefor-
derte Speicherprogramm wurde auf der IRES 2012
vom damaligen Umweltminister Altmaier ange-
kündigt und ab Mai 2013 durch ein Förderpro-
gramm der KfW umgesetzt. Durch die ungeschick-
te Absage und nur wenig später korrigierte
Umwandlung in die Weiterführung dieses Förder-
programms ist es zu einem „Fadenriss“ gekommen.
Wie beurteilen Sie die Folgen für Wirtschaft und
Wissenschaft in Deutschland? 

Jochen Flasbarth: Einen Fadenriss kann ich
nicht erkennen. Das bisherige PV-Batteriespeicher-
Förderprogramm wurde neu ausgerichtet und
berücksichtigt künftig viel stärker die Kostenent-
wicklung und die Systemdienlichkeit von Batterie-
speichern. Es ist wichtig, dass wir auch an dieser
Stelle nur solche Technologien fördern, die sich
optimal in die Anforderungen des Strommarktes
von Morgen einfügen. 

SOLARZEITALTER: Ist es zutreffend, die Pariser
Konferenz als einen Einstieg in die Neubewertung
des Verhältnisses zwischen Klimawandel und der
Notwendigkeit eines neuen Energiesystems einzu-
schätzen? Steigen nach Paris die Chancen für einen
raschen und grundlegenden weltweiten Ausbau
der Erneuerbaren Energien? Geraten dabei Europa
und Deutschland langsam aber sicher ins Hinter-
treffen? 

Jochen Flasbarth: Ich habe ja schon den Zusam-
menhang zwischen der Notwendigkeit der Dekar-
bonisierung und dem weiteren Ausbau der Erneu-
erbaren hingewiesen. Die allermeisten Staaten
haben eigene nationale Klimaschutzbeiträge vorge-
legt, die zu Minderungen von Emissionen im Ener-
giesektor führen, also zur Energiewende. Jetzt geht
es darum, diese Ankündigungen in die Tat umzu-
setzen. 
Bereits im vergangenen Jahr haben die Investitio-
nen in Erneuerbare ein Rekordhoch erreicht – laut
aktuellen Studien wurden im letzten Jahr mit 329
Milliarden Dollar weltweit mehr Investitionen in
Erneuerbare getätigt als je zuvor. Gut ein Drittel
der Investitionen entfiel dabei auf China. Auch in
Deutschland wird weiterhin kräftig in Erneuerbare
investiert. Diese Entwicklungen zeigen auch auf
dem Arbeitsmarkt Wirkung: Die Internationale
Agentur für Erneuerbare Energien, IRENA, hat
berechnet, dass weltweit bereits 7,7 Millionen Men-
schen im Sektor Erneuerbare Energien beschäftigt
sind. Für mich wird dadurch deutlich, dass unsere
Energiewende ein Vorbild für den Umbau der
Energiesysteme weltweit war und nach wie vor ist.
Und es ist wichtig, dass wir die industrie- und
arbeitsmarktpolitische Dimension bei der Weiter-
entwicklung des EEG nicht aus den Augen verlie-
ren.

SOLARZEITALTER: Welche Möglichkeiten und
Chancen sehen Sie auf die schon häufig themati-
sierte und auch von EUROSOLAR geforderte Aus-
weitung der Energiewende auf den Verkehrssektor?

Jochen Flasbarth: Für eine klima- und umwelt-
verträgliche Mobilität müssen Verkehrswende und
Energiewende Hand in Hand gehen. Unter Ver-
kehrswende verstehen wir, umweltfreundliche und
effiziente Verkehrsmittel wie etwa die Bahn und
das Fahrrad zu stärken. Außerdem muss der moto-
risierte Verkehr, also unter anderem der Pkw, mög-
lichst sauber und effizient werden. Die Elektromo-
bilität ist dabei ein zentraler Baustein. Aber dane-
ben gibt es Bereiche, in denen „normale“ Kraftstof-
fe und Antriebe auch langfristig eine Rolle spielen.
Wenn wir unsere Klimaziele ernst nehmen, brau-
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chen wir also auch klimafreundliche Kraftstoffe,
unter anderem im Luftverkehr. Strombasierte
Kraftstoffe (Power-to-Gas und Power-to-Liquid)
aus erneuerbarer Stromerzeugung sind eine Mög-
lichkeit, die wir stärker in den Fokus nehmen.  

SOLARZEITALTER: Nach neuesten Zahlen pro-
duzierten die Windkraft- und die Photovoltaik-
Anlagen 2015 trotz weniger Neuanlagen so viel
sauberen Strom wie nie zuvor: Der Anteil der
Erneuerbaren Energien insgesamt lag bei 33 Pro-
zent – ein Zuwachs um fast fünf Prozent gegenüber
dem Vorjahr. Allerdings auch die Kohlekraftwerke
produzierten viel Strom. Insgesamt stieg die Strom-
produktion auf ein neues Allzeithoch von 647
Terawattstunden. Da sich der Verbrauch in
Deutschland nur geringfügig änderte, ist der
Stromexport 2015 um 50 Prozent angewachsen
und mit 60,9 Terawattstunden so hoch wie nie
zuvor. Ist es angesichts dieser Entwicklung nicht
angebracht, dass der saubere Strom aus den Erneu-
erbaren Energien in einem separaten Energie-
Marktsegment und unabhängig von der Strombör-
se vertrieben werden kann, wie es auch EUROSO-
LAR mit der Schaffung eines Grünstrommarktmo-
dells fordert?

Jochen Flasbarth: In der Tat stellen uns die
nationalen und europäischen Klimaziele für das
Jahr 2030 und danach vor große Herausforderun-
gen. Bereits jetzt ist klar, dass der Minderungspfad
der Emissionen noch steiler wird. Dafür haben wir

das Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 aufge-
setzt. Weitere Schritte werden in dem bereits
erwähnten Klimaschutzplan 2050 folgen. 
Zu Ihrer Frage nach einer Vermarktung von Grün-
strom: Tatsächlich ist es so, dass nach dem EEG
vergüteter Strom, der zum Beispiel aus Wind- oder
PV-Anlagen stammt, an der Börse als „Graustrom“
gehandelt wird. Der Grund ist das sog. Doppelver-
marktungsverbot. Das besagt, dass Strom, der
bereits über das EEG gefördert wird, Kunden in der
Regel nicht als Ökostrom verkauft werden darf. 
Das BMWi arbeitet daher mit Vertretern von Ver-
bänden, der BNetzA und dem Umweltbundesamt
intensiv an Modellen, um diesem Bedürfnis nach-
zukommen. Das in der Branche bislang verstärkt
diskutierte Grünstrommarktmodell hat sich jedoch
als sehr komplex und aufwändig erwiesen und ist
zudem europarechtlich bedenklich. Wie hier eine
praktikable Lösung aussehen kann, dazu wird 
der Bundeswirtschaftsminister einen Vorschlag
machen, über den wir dann gemeinsam beraten.

SOLARZEITALTER: Herr Flasbarth, wir danken
Ihnen für das Gespräch.

Jochen Flasbarth, Staatssekretär im Bundesministe-
rium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsi-
cherheit

Das Interview führte Irm Scheer-Pontenagel,
Herausgeberin SOLARZEITALTER
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Es gehört zu den grundlegenden Aufgaben der
Kommunen in Deutschland, die Lebensbedin-
gungen vor Ort zu organisieren. Das kommunale
Leben und die lokale Infrastruktur brauchen
daher ein hohes Maß an kommunaler Mitbe-
stimmung, um der verfassungsrechtlich ver-
brieften Daseinsvorsorge Rechnung tragen zu
können. Hierauf ist nicht zuletzt unsere Demo-
kratie ein Stück weit angewiesen. Die Struktu-
ren der Parteiendemokratie wären ohne das
häufig kommunalpolitisch verankerte Engage-
ment von Parteimitgliedern, Ehrenamtlern und
Helfern undenkbar. Das Schwinden ihrer Gestal-
tungsmöglichkeiten, wie es sich über die letz-
ten Jahrzehnte abzeichnet, dehnt sich somit
auch zu einer ernsthaften Bedrohung für unsere
Demokratie aus. Der zeitgleiche Rückgang an
Wahlbeteiligung, Parteimitgliedschaften und
Wahrnehmung kommunalpolitischer Aufgaben
durch immer weniger Akteure ist kein Zufall
und überproportional rückläufig zur Bevölke-
rungsentwicklung. 

Die kommunalen Gestaltungsaufgaben sind
nicht zuletzt auch für die Energieversor-
gung von zentraler Bedeutung, deren

Vielfalt mit der fortschreitenden Energiewende
wächst: Ging es im fossil-atomaren Zeitalter insbe-
sondere um zentrale Energiegewinnung und deren
Verteilung, geht es mit einem wachsenden Anteil
Erneuerbarer Energien zunehmend um eine vor
Ort gestaltbare Gewinnung regenerativer Energien,
Flexibilitätsoptionen, dezentrale Speichermöglich-
keiten, städtebaulich zu konzipierende  Quartiers-
konzepte, die energetische Konzeption öffentlicher

Gebäude sowie von Eigenheimen, aber auch um
vielfältige Energieeinsparmöglichkeiten. Die Ein-
beziehung von Bioenergie in und aus ländlicheren
Regionen bzw. Stadträndern, die örtliche Abfallver-
wertung bietet und birgt weitere Optionen. Ein
zunehmend reflektierter Bereich ist die Sektor-
Kopplung: Durch eine Verknüpfung der Bereiche
Strom, Wärme und Verkehr eröffnen sich weitere
Gestaltungsmöglichkeiten der Energiegewinnung
und -versorgung. Im Zeitalter der Digitalisierung
wächst ein weiterer, auch für die Energiewende zu
verwendender Bereich mit. All dies lädt ein zur
Teilhabe von Kommunen, ihren Stadtwerken, Ver-
einen, Verbänden, Genossenschaften, Bürgerinnen
und Bürgern. Es betrifft ihre unmittelbare Infra-
struktur und ihr Zuhause. Es spricht gesellschaft-
lichen Gestaltungsanspruch in und für die örtliche
Gemeinschaft an und wird in der sich energetisch
verändernden Bau- und Ingenieurstechnik auch
Wechselwirkungen zu ästhetischem Empfinden
und allgemeiner Lebenskultur erzeugen.  

Vor diesem Hintergrund ist auch und insbesondere
im Bereich der Verteilnetzinfrastruktur die kom-
munale Gestaltungsmöglichkeit unerlässlich. Die
aufgezeigten Handlungsfelder einer voranschrei-
tenden Energiewende bestätigen die Dezentralität
als Umschreibung für die sich in der bislang erfolg-
reichen Energiewende bewährte Struktur. Ohne
dass es unmittelbar unter Art. 28 II GG subsumier-
bar wäre, korrespondieren die Mechanismen der
Energiewende mit der Daseinsvorsorge in Orien-
tierung an den genannten Handlungsfeldern. Kurz-
um: Mit einer so skizzierten Energiewende geht eine
Dezentralisierung der Versorgungsstrukturen einher.

NINA SCHEER

Kommunale Energieversorgung braucht
kommunale Gestaltungssicherheit 
Laufende Gesetzesnovelle zum § 46 EnWG muss die Kommunen stärken
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Insofern ist es wichtig, dass Kommunen die hiermit
verbundenen Aufgaben wahrnehmen können. 

Im Rahmen der Konzessionsvergabe wurde dies
den Kommunen während der letzten Jahre massiv
erschwert. Alle 20 Jahre entscheiden die Kommu-
nen in Deutschland neu im Zuge der Konzessions-
vergabe über das Eigentum an den Energienetzen.
Rechtsunsichere Formulierungen im Energiewirt-
schaftsgesetz, EnWG, die auf eine Gesetzesände-
rung aus dem Jahr 2011 zurückzuführen sind,
führten dazu, dass zahlreiche Kommunen ihr
Recht auf Netzrückkauf nicht geltend machen
konnten. So war es vermehrt zu Rechtsstreitigkei-
ten gekommen, verstärkt in Schleswig Holstein.
Hier hatten kommunale Entscheidungsträger,
Stadt- bzw. Gemeinderäte Netzübernahmen
beschlossen, deren Vollzug dann über Gerichtspro-
zesse durch den vormaligen Netzbetreiber Schles-
wig-Holstein Netz AG (damals eine Netztochter
der E.ON Hanse, heute HanseWerk AG) unterwan-
dert wurde. Kommunale, über die Stadt- bzw.
Gemeindevertretung getroffene Netzrückkauf-Ent-
scheidungen wurden so von Seiten der bisherigen,
großen Netzbetreiber systematisch ausgehebelt.
Einfallstor war eine Ergänzung in § 46 EnWG,
wonach bei der Vergabe die Ziele des § 1 EnWG zu
berücksichtigen seien. Hieraus wurden gerichtlich
Prüfsteine abgeleitet, die Vergabeentscheidungen
von Kommunen in Orientierung an Angelegenhei-
ten der örtlichen Gemeinschaft erschwerten.  

Mit den Zielen des Koalitionsvertrags von 2013 soll
das Bewertungsverfahren bei Neuvergaben der
Verteilernetze eindeutig und rechtssicher gestaltet
werden. Nach mehrmaligen monatelangen Verzö-
gerungen, die sich offenkundig auf die Staatssekre-
tärsebene des Wirtschaftsministeriums zurückfüh-
ren lassen, liegt nun seit dem 3. Februar 2016 ein
Kabinettsbeschluss zur Novellierung des EnWGs
vor. Neben einigen zu begrüßenden Veränderun-
gen enthält aber auch dieser Gesetzentwurf neben
weiteren problematischen Punkten leider keine
hinreichende Klarstellung, wonach es Kommunen
im Zuge der Konzessionsvergabe möglich wäre,
Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft als

gesondertes Kriterium in die Waagschale zu legen.
Stattdessen benennt der betreffende Entwurf in 
§ 46 die Versorgungssicherheit und Kosteneffizienz
als gesonderte Kriterien, womit im Umkehrschluss
eben jenes der örtlichen Gemeinschaft nicht
gleichwertig eingebracht werden könnte. Es wird
nun darauf ankommen, entsprechende Verände-
rungen im Zuge des Parlamentarischen Verfahrens
zu erreichen.  

Ein an den Aufgaben der Daseinsvorsorge ausge-
richteter Rechtsrahmen betrifft dabei keineswegs
ausschließlich Kommunen, die sich für eine
Rekommunalisierung ihrer Netze entscheiden. Es
betrifft auch Kommunen, die bei der Netzvergabe
mit Blick auf die Konzessionsbewerber deren Eig-
nung auch bzw. insbesondere an Eigenschaften
knüpfen möchten, die unter ein Kriterium „Ange-
legenheiten der örtlichen Gemeinschaft“ als Aus-
druck von Daseinsvorsorge fielen. Eine weitere
hiermit angesprochene Rahmenbedingung ist die
ebenfalls zur Novellierung anstehende Anreizregu-
lierungsverordnung, ARegV. Auch hier gilt es die
genannten kommunalspezifischen Gestaltungs-
und Beteiligungsmöglichkeiten zu berücksichti-
gen. Das seit 2007 vorherrschende Primat der Kos-
teneffizienz erstickt sie hingegen eher als sie zu för-
dern. Für die Netze bedeutet dies Verschleiß statt
Ertüchtigung. Für ein Nachfolgemodell der ARegV
bedarf es eines Verständnisses der Effektivität statt
der Kosteneffizienz. Erstere beansprucht, die ein-
gangs genannten Elemente und Zugkräfte einer
dezentral wirkenden Energiewende zu vereinen
und wird sich darüber auf mittel- bis längerfristige
Sicht auch als das kosteneffizientere Modell erwei-
sen. 

Dr. Nina Scheer, seit 2013 MdB (SPD) und Mitglied
im Ausschuss für Wirtschaft und Energie
Kontakt: nina.scheer@bundestag.de
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Es ist nicht mehr die Frage, ob neue Energie-
speicher für die Energiewende gebraucht wer-
den, sondern wann, wo, wie viele, welche und
wofür? Die Antworten darauf hängen maßgeb-
lich vom Ausbaugrad der Erneuerbaren Energien
(EE) und den betrachteten Systemgrenzen ab.
Generell lässt sich sagen, dass der Bedarf an
Energiespeichern etwa ab einem EE-Anteil von
50 % an der Stromversorgung zunimmt, ober-
halb von etwa 75 % zwingend notwendig wird,
und dann um ein Vielfaches wächst, je mehr der
EE-Stromanteil an die 100% Marke rückt. Daher
ist es wichtig den langfristigen Bedarf an Ener-
giespeichern nicht „nur“ für die „Stromwen-
de“, sondern vielmehr für die gesamte Energie-
wende zu betrachten und dabei möglichst viele
Synergieeffekte zu nutzen. 

E s herrscht Konsens darüber, dass für die
Energiewende im Stromsektor ein großer
Bedarf an neuen Energiespeichern besteht,

der mit dem Ausbau an fluktuierenden erneuerba-
ren Energien (FEE) in Form von Photovoltaik-
(PV) und Windkraftanlagen (stark) wächst. Noch
offen und schwer zu beantworten sind dagegen die
Fragen: Wann, wo, in welchem Umfang, welche
Energiespeicher benötigt werden? Hierzu gibt es
teilweise noch sehr unterschiedliche Aussagen und
Erwartungen (vgl. Agentur für Erneuerbare Ener-
gien: Metaanalyse Stromspeicher in Deutschland,
Januar 2015). Dies liegt zum einen an der Komple-
xität der Aufgabe, Perspektiven und Systemzusam-
menhänge und zum anderen an der grundsätz-
lichen Offenheit des Zielsystems und damit auch
der Transformationswege dorthin. Für den konkre-

ten Speicherbedarf und die Ausgestaltung der
zugehörigen Infrastrukturen ist letztlich auch ent-
scheidend, wie groß die Anteile von PV- und
Windstrom werden, wie zentral oder dezentral die
künftige Stromversorgung geprägt sein wird und
wie das Marktdesign ist.

Trotz der o.g. noch vielen offenen Fragen und
Unsicherheiten lassen sich aus bestehenden ein-
schlägigen Studien einige „Mega-Trends“ für den
Bedarf und die Einsatzmöglichkeiten von Energie-
speichern für die „Stromwende“ ableiten (s. Abbil-
dung 1). Dazu gehört zunächst die zentrale Aussa-
ge, dass neue Energiespeicher ungefähr ab einem
EE-Anteil von 50 % an der Stromversorgung
zunehmend und oberhalb von etwa 75 % zwingend
notwendig werden. Dabei ist zu bedenken, dass die
EE-Stromanteile in Deutschland regional betrach-
tet bereits sehr unterschiedlich hoch ausfallen. Auf
der Ebene der Bundesländer liegen die Anteile zwi-
schen etwa rund 2,7 % in Berlin bzw. 6,6 % in
Nordrhein-Westfalen und etwa 51 % in Mecklen-
burg-Vorpommern (Agentur für erneuerbaren
Energien, Bundesländer mit neuer Energie – Jah-
resreport Föderal Erneuerbar 2014/15, 2015, S. 11).
Betrachtet man dagegen auch die regionale Ebene
darunter, dann gibt es bereits einige Gemeinden
bzw. Landkreise wie z.B. Cloppenburg, Emden,
Aurich oder die Uckermark, die bereits EE-Strom-
anteile von deutlich über 100 % erreichen (DGS,
http://www.energymap.info. TOP 10 der Städte
und Landkreise, Stand 24.08.2015) oder auch grö-
ßere Versorgungsgebiete wie z.B. das der WEMAG
in Nordwestmecklenburg mit 86 % bezogen auf
den Netzabsatz bereits im Jahr 2013 und mehr als

FRANK MERTEN

Langfristiger Bedarf an Energiespeichern
für die Strom- und Energiewende 
Voraussetzungen und Implikationen für die regenerative Strom- und
Energieversorgung der Zukunft 
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100 % ab dem Jahr 2014 (Tobias Struck, Batterie-
speicherprojekte der WEMAG AG, WEMAG,
2015). Dies verdeutlicht, dass die Frage nach dem
Speicherbedarf nicht nur national, sondern heute
schon insbesondere auch regional zu beantworten
ist und dass die Voraussetzungen für die in der
Abbildung 1 dargestellten Aspekte bereits alle mehr
oder weniger stark zutreffen. 

Die Abbildung 1 zeigt ferner, dass auf jeden Fall
neue bzw. mehr Energiespeicher im Stromverteil-
netz erwartet werden. Dies resultiert daraus, dass
der Anschluss von EE-Stromanlagen und damit
ihre Einspeisung bisher zu über 90 % auf der Ebene
des Stromverteilnetzes (≤ 110 kV) erfolgt. Bei den
Speichern handelt es sich zunächst vor allem um
kleinere Batteriespeicher (auf Blei- und zuneh-
mend auf Lithium-Ionen-Basis) für PV-Anlagen
zwecks Optimierung der Eigenstromversorgung
und/oder zur Entlastung des Stromnetzes. Letzte-
res dient dazu, den PV-Strom zu Spitzenzeiten (d.h.
vor allem mittags) nicht vollständig in das Netz,
sondern auch in die Batterie einzuspeisen. Parallel
dazu beginnt in Regionen mit sehr hohen EE-
Anteilen schon ein Ausbau großer Batteriespeicher

im MW Bereich, um Systemdienstleistungen wie
z.B. Primärregelleistung zu erbringen (Tobias
Struck, Batteriespeicherprojekte der WEMAG AG,
WEMAG, 2015). Mit zunehmender Markteinfüh-
rung von Elektroautos, ist zudem zu erwarten, dass
ihre Batterien auch netzdienlich eingesetzt werden
(müssen), z.B. als steuerbare Last im Rahmen von
Lastmanagement. 

Ein zwingender technischer Bedarf für den Ausbau
von Batteriespeicher ist heute jedoch noch kaum
vorhanden, da es auch noch eine Reihe anderer
zum Teil ohnehin erforderlicher Maßnahmen gibt,
um mögliche bzw. auftretende Probleme zu lösen.
Dazu gehören beispielsweise Schalthandlungen im
Stromnetz, regelbare Ortsnetztransformatoren,
Einspeise- und Lastmanagement sowie die Opti-
mierung, Verstärkung und der Ausbau der Strom-
netze. Der Bedarf an dezentralen Lösungen wird
zunehmen und voraussichtlich ab einem EE-
Stromanteil von 40 % auch in der Breite bedeutsa-
mer werden. Die Umsetzung hängt allerdings maß-
geblich von den finanziellen und rechtlichen Rah-
menbedingungen ab. Wenn die Anschaffungskos-
ten für die Lithium-Ionen-Batteriesysteme weiter

Abbildung 1: Überblick über Bedarfe und Einsatzoptionen für Energiespeicher entlang der Transformation des Stromversorgungs-
systems („Stromwende”)
Quelle: Eigene Darstellung nach: Hans-Peter Beck et al, Eignung von Speichertechnologien zum Erhalt der Systemsicherheit,
EFZN, 2013; Daniel Fürstenwerth et al., Stromspeicher in der Energiewende, Agora Energiewende, 2014; VDE (ETG), Energiespei-
cher für die Energiewende – Speicherungsbedarf und Auswirkungen auf das Übertragungsnetz für Szenarien bis 2050, 2012.

Wann werden wie viele und welche Speicher benötigt?
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wie bisher bzw. wie prognostiziert gesenkt werden,
dann ist im PV-Bereich mit einer schnelleren
Zunahme zu rechnen, als es bezogen auf den weite-
ren EE-Ausbau zu erwarten und aus Systemsicht
notwendig wäre. Die Motivation dafür wären indi-
viduelle betriebswirtschaftliche Interessen von PV-
Anlagenbetreibern, die dann aber langfristig auch
dem Gesamtsystem zu Gute kommen können. Dies
ist jedoch nicht nur positiv zu bewerten, weil es aus
Kosten- und Systemsicht besser ist, gezielt weniger,
dafür aber ggf. größere Batterien zu installieren
und einzusetzen, als sehr viele kleine Batterien.

Bezogen auf die generelle Entwicklung des Spei-
cherbedarfs und die damit verbundenen Wirkun-
gen sind grob zwei unterschiedliche Hauptphasen
zu unterscheiden. Erstens die kurz- bis mittelfristi-
ge Phase, in der der nationale EE-Stromanteil noch
unter 40 bis 50 % liegt und der resultierende Bedarf
an neuen Speichern bzw. Flexibilitäten eher klein
ausfällt. Zweitens  die langfristige Phase, die durch
EE-Stromanteile von über 80 % bis zu 100 %
gekennzeichnet ist, mit deutlichem und stark stei-
gendem Bedarf. 

Im ersten Fall, also kurz- bis mittelfristig, ist zu
beachten, dass neue Energiespeicher und der Ein-
satz anderer Flexibilitäts-Optionen wie z.B. Ein-

speise- oder Lastmanagement nur bedingt zur bes-
seren Integration von EE-Strom beitragen können.
Sie können dagegen zunächst sogar vielmehr auch
zu einer besseren Auslastung von konventionellen
Kraftwerken führen. Zum Beispiel in dem der kon-
ventionelle Strom weniger stark durch EE-Strom
verdrängt bzw. die Last insgesamt angehoben wird,
so dass der Betrieb konventioneller Kraftwerke
weniger beeinflusst wird. Davon profitieren auf-
grund der merit-order am Strommarkt und der
günstigen Grenzkosten insbesondere die wenig 
flexiblen und CO2-intensiven Kohlekraftwerke in
Deutschland. Auch wenn neue Energiespeicher
und Flexibilitäten in dieser Phase noch nicht unbe-
dingt benötigt werden, so ist mit ihrer Marktein-
führung im Hinblick auf die langfristigen Anforde-
rungen und den nötigen zeitlichen Vorlauf trotz-
dem heute schon zu beginnen. 

Zur Reduzierung der o.g. kontraproduktiven Effek-
te und zur Vermeidung von Fehlsteuerungen sind
daher parallel Änderungen der Rahmenbedingun-
gen für den konventionellen Kraftwerkspark nötig,
wie z.B. ein konkreter und verbindlicher Ausstiegs-
plan aus Kohlekraftwerken (Dierk Bauknecht, Ent-
wicklung des Flexibilitätsbedarfs im Stromsystem,
Energiewirtschaftliche Tagesfragen, 2014, Heft 11,
S. 52-55).

Abbildung 2: Verschiedene Transformationspfade und -phasen für die Strom- und Energiewende bis zum Jahr 2050
Quelle: Eigene Darstellung 

Transformationsphasen 
des Energiesystems

Transformationsphasen 
des Energiesystems
Beispiel Stromsystem
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Mit Blick auf das langfristige Ziel hin ist wichtig zu
wissen, dass der Speicherbedarf umso stärker
wächst, je mehr sich der EE-Stromanteil der 100 %
Marke nähert. Für eine Stromversorgung, die voll-
ständig durch EE und dabei größtenteils durch FEE
gedeckt wird, ist im Vergleich zu Systemen mit 80,
90 oder sogar 95 % also ein Vielfaches an Speichern
notwendig. Dies betrifft nicht nur die Aufnahme-
kapazität von Speichern, sondern besonders auch
die installierte Leistung der Speicher. Die Leistun-
gen müssen sich dann viel stärker an den Spitzen
der EE-Stromerzeugung bzw. der residualen Last
orientieren, um jederzeit die Versorgung gewähr-
leisten zu können. Demnach müssen in diesem Fall
auch die relativ geringen EE-Strommengen einge-
speichert werden, die nur während der höchsten
auftretenden EE-Leistungen (Einspeisespitzen)
erzeugt werden und die sonst mit deutlich weniger
Aufwand einfach abgeregelt werden könnten. 

Je höher der FEE-Stromanteil wird und vor allem je
mehr er sich der Vollversorgung nähert, desto
wichtiger wird eine Flexibilisierung und Optimie-
rung des gesamten Energieversorgungssystems.
Dabei sind theoretisch alle Infrastrukturen (Strom-
, Gas- und Wärmenetze sowie der Markt), alle Sek-
toren (insbesondere Industrie und Verkehr) und
alle Optionen zur Flexibilisierung (u.a. Lastmana-
gement und flexiblere Kraftwerke) sowie zur Spei-
cherung (u.a. Batterien, Druckluft- und Pump-/
Wasserspeicherwerke, Power-to-Gas und Gasspei-
cher) zu berücksichtigen. In der Praxis ist das
jedoch aufgrund der hohen Komplexität und der
Wechselwirkungen unter den verschiedenen o.g.
Aspekten nicht geschlossen bzw. innerhalb eines
Modells möglich. Daher bedarf es für eine Bestim-
mung und Bewertung von „optimalen“ Zukunfts-
systemen und Entwicklungspfaden dorthin noch
einer Vielzahl an adäquaten Systemanalysen etc.,
um daraus anhand von systematischen Vergleichen
Rückschlüsse auf robuste Elemente einer nachhal-
tigen Energieversorgung zu ziehen. 

Vor diesem Hintergrund sollte der Bedarf an Ener-
giespeicher nicht mehr nur – wie heute  noch ver-
breitet üblich – vor dem Hintergrund des EE-Aus-

baues im Stromsektor diskutiert werden, sondern
im Hinblick auf die gesamte Energiewende. Dabei
sind die verschiedenen möglichen Transformati-
onspfade und -phasen, die jeweiligen sektoralen
Herausforderungen sowie die verschiedenen 
Perspektiven (Dimensionen) zu beachten (siehe
Abbildung 2, links). 

Der Bedarf an Energiespeichern wird dann maß-
geblich auch durch die Herausforderung der
Dekarbonisierung des Industrie- und Verkehrssek-
tors bestimmt. Dadurch gewinnt die Umwandlung
von EE-Strom in Wasserstoff (Power-to-Gas) und
der damit ggf. verbundene notwendige bzw. vor-
teilhafte Aufbau einer Wasserstoff-Infrastruktur
(siehe Abbildung 2, rechts) sowie die ggf. anschlie-
ßenden Synthesen zu synthetischem Erdgas 
oder Kraftstoffen (Power-to-X) im Zeitverlauf an
Bedeutung. 

Autor: Dipl.-Phys. Frank Merten, Projektleiter in der
Forschungsgruppe „Zukünftige Energie- und Mobili-
tätsstrukturen“ am Wuppertal Institut für Klima,
Umwelt, Energie; 
Kontakt: frank.merten@wupperinst.org 
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Energiewende verändert sich. Die Herausforde-
rungen, die in den kommenden 15 Jahren zu
bewältigen sind, unterscheiden sich fundamen-
tal von dem, was in den vergangenen 15 Jahren
auf der Agenda stand. Der Ausbau der Erneuer-
baren Energien ist heute Mainstream. Neue
Technologien und immer mehr dezentrale Kom-
ponenten stellen die Energieversorgung dar. In
Zukunft wird es vor allem auch darum gehen,
diese Vielfältigkeit klug zu vernetzen und sek-
torübergreifend zu einer funktionierenden Ein-
heit zu formen. Innovationen, Digitalisierung
und neue Treiber werden dabei im Fokus ste-
hen. Eine spannende Zeit. Der Erfolg der Ener-
giewende hängt auch davon ab, ob es uns
gelingt, diese Veränderungen rechtzeitig wahr-
zunehmen und die Rahmenbedingungen ent-
sprechend anzupassen. Eine Debatte allein um
die Zukunft der Kohleverstromung wird auf
Dauer nicht reichen.

W er heute Energiewende hautsächlich
durch die Berichterstattung in der
Medienlandschaft wahrnimmt, muss

den Eindruck haben, dass es sich um ein Jammertal
handelt. Von Faszination ist wenig zu spüren. Es
dominiert die Klage und die Beschreibung von
Problemen. Das gilt für die Vertreter von konven-
tionellen Kraftwerken genau so wie für die Vertre-
ter der Erneuerbaren. Auch Industrie und NGOs
finden allerlei Gründe sich zu beschweren. Es wird
gestritten über den Kohleausstieg und über die
Ausschreibungsverfahren für Erneuerbare Ener-
gien. Über Kosten und Klimaschutz und anderes
mehr. Begeisterung findet man aktuell selten in den

Berichten. Vor allem klassische Energieversor-
gungsunternehmen stehen hier vor großen Heraus-
forderungen. Die neuen Anforderungen für Unter-
nehmen bestehen darin, sich kurzfristig und flexi-
bel neue, meist kleinteiligere Geschäftsmodelle zu
erschließen. Wer dies nicht kann, verliert Marktan-
teile. Das bisherige Kerngeschäft der klassischen
Energieversorger muss auf neue Geschäftsfelder
ausgeweitet werden, insbesondere werden Dienst-
leistungen entlang aller Wertschöpfungsstufen der
dezentralen Energieerzeugung und des -ver-
brauchs immer wichtiger. Dies ist mit Kosten ver-
bunden und gerade dann schwierig zu realisieren,
wenn noch „Altlasten“ zu bewältigen sind. Über-
dies nimmt die Konkurrenz auf dem Markt zu.
Immer mehr Akteure versuchen sich eine Scheibe
vom großen Energiewendekuchen abzuschneiden.

Energ iewende :  Phase  Zwe i

Ein Projekt wie die Energiewende ist kein linearer
Prozess, den man über 50 Jahre hinweg genau pla-
nen kann. Sie findet in Phasen statt. Die erste Phase
der Energiewende – maßgeblich auf den Weg
gebracht durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz
(EEG) im Jahr 2000 – fokussierte fast ausschließ-
lich auf den Stromsektor und die Markteinführung
von Erneuerbaren Energien durch großzügige Ein-
speisetarife. Die Erfolge sprechen für sich: von
2000 bis 2015 konnte der Anteil der Erneuerbaren
von 6,2 auf rund 32 % des Bruttostromverbrauchs
gehoben werden. Von der Markteinführung der
Erneuerbaren Energien ist keine Rede mehr, denn
längst bildet Strom aus Sonne, Wind und Biomasse

ANDREAS KUHLMANN

Integriert, digital, effizient: 
Erfolgsfaktoren für die Energiewende
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eine tragende Säule der Energieversorgung in
Deutschland. Erneuerbare Energien sind im Main-
stream angekommen und dieser Fortschritt bildet
die Grundlage für Phase Zwei. Gleichzeitig ergeben
sich aus Phase Eins auch Herausforderungen, die es
in der zweiten Phase der Energiewende zu lösen
gilt – hohe Volatilität, steigende Spitzenlast, verzö-
gerter Netzausbau, kaum Verzahnung der einzel-
nen Sektoren.

Es gibt also viel zu tun. Meines Erachtens rührt
eine Vielzahl an Problemen aus nicht immer richti-
gen Entscheidungen in der Vergangenheit. Und es
wurde vernachlässigt, das Energiesystem als Gan-
zes, d.h. sektorübergreifend zu denken. Das alles
wird uns noch eine Weile beschäftigen. Alle Akteu-
re sind gefordert, ihren Beitrag zu leisten. Aber
wenn es uns nicht gelingt, den Blick auf das zu
richten, was die nächsten Jahre bei der Umsetzung
der Energiewende wirklich ansteht, dann werden
wir nur noch mehr Versäumnisse anhäufen und
viele Chancen, die sich hier ergeben, liegen lassen.
Wir sollten uns klar darüber sein: das, was vor uns
liegt, unterscheidet sich in ganz besonderer Weise
von dem, was hinter uns liegt. 

Wenn auch teuer erkauft, stehen heute völlig ande-
re Technologien zur Verfügung als zu Beginn der
ersten Phase. Wichtige Technologien sind heute so
günstig, wie man zu Beginn der 2000er nicht zu
träumen vermochte. Deutschland ist eine der viel-
fältigsten Energiewirtschaften der Welt, wenn nicht
gar die vielfältigste. Es gibt eine Vielzahl unter-
schiedlichster Innovationen und Entwicklungen,
die heute an allen möglichen Stellen einen Beitrag
zur Energiewende leisten und eine ganze Menge
warten darauf, endlich durchzustarten. Heute
reden wir von Digitalisierung und disruptiven
Technologien. Heute ist uns deutlich klarer, dass
Energiewende ein sektorübergreifendes Projekt ist. 

I n tegra ted  Energy

Die Vielfältigkeit der Energiewirtschaft äußert sich
auch darin, dass neben der Zunahme von Erzeu-

gungsanlagen und Einspeisepunkten neue System-
dienstleistungen an Bedeutung gewinnen, wonach
Sektoren stärker miteinander verzahnt werden
können und müssen. Die Integration von Speicher-
technologien bzw. -lösungen in das Verteilnetz ist
von zentraler Bedeutung, denn mit steigender
Menge von Erneuerbare-Energien-Strom erhöht
sich der volatile Stromanteil im Netz. Schwankun-
gen in der Nachfrage (Spitzenlast etc.) müssen
dann durch Speicher ausgeglichen bzw. von ande-
ren Sektoren aufgenommen werden (u.a. power-to-
x, Elektromobilität). Darüber hinaus bedarf es für
Investitionen in Verteilnetze einer entsprechenden
Anreizstruktur. Die Herausforderung besteht
darin, die Einzelkomponenten zu einem Ganzen
zusammenzubringen. Sektorkopplung bzw. Inte-
grated Energy stellt in diesem Zusammenhang 
eine wesentliche Antwort auf die Herausforderun-
gen dar. 

Strom, Wärme, Gebäudeautomation, Industrie,
Verkehr und Automobilindustrie gehören mit dazu
und tragen Verantwortung für eine erfolgreiche
Energiewende. Wir reden von Sektorkopplung und
Integrated Energy, nicht nur weil wir dringend
Ideen brauchen, um die Kosten für den so genann-
ten Überschussstrom im Rahmen zu halten, son-
dern auch weil die Energiewende eben nur dann
ein Erfolg sein kann, wenn wir alle Sektoren ins
Blickfeld rücken. Alle Sektoren müssen ihren Bei-
trag zur Zielerreichung leisten und dabei intelligent
miteinander verknüpft werden. Neben der Ver-
’sorgungssicherheit spielt die Frage nach der Wirt-
schaftlichkeit eine ebenso bedeutende Rolle. 
Eine Kostenoptimierung kann durch Systemopti-
mierung und Kopplung der Systeme erreicht 
werden. 

Dig i ta l i s i e rung  

Viele sehen in der Digitalisierung einen Hoff-
nungsträger für Integrated Energy. Digitale Infor-
mations- und Kommunikationstechnologien
haben das Potenzial, die Energieeffizienz in Unter-
nehmen und Privathaushalten zu steigern und
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damit die Energiewende voranzutreiben. Vor allem
aber brauchen wir sie, um Energieerzeugung und 
-verbrauch optimal aufeinander abzustimmen. Es
reicht nicht mehr, einzelne Anlagen irgendwo hin-
zustellen und sich dann darauf zu verlassen, dass
sich der Rest schon richten wird. Die Herausforde-
rung besteht darin, systemisch zu agieren. Dabei
geht es um intelligente Netze, um die Verknüpfung
von Strom und Wärme und perspektivisch auch
dem Verkehr, um innovative Steuerungstechnolo-
gien und die Chancen, die die Digitalisierung mit
sich bringt. 

Die Suche nach alternativen Optionen für die
Erbringung von Systemdienstleistungen wird
immer wichtiger, genauso wie die Suche nach
marktgängigen Produkten und Konzepten, die
auch auf der Nachfrageseite für mehr Flexibilität
des Gesamtsystems sorgen. Verbraucher mit ihrem
Verhalten und ihren Bedürfnisse rücken viel stär-
ker in den Mittelpunkt der energiepolitischen
Debatte. Wenn sich die Digitalisierung der Ener-
giewirtschaft im Haushalt etabliert, sollte sie am
Ende mehr bringen, als eine Service- und Komfort-
Komponente. Wir sollten gleich zu Beginn darauf
achten, dass sie darüber hinaus auch einen Beitrag
zum Gelingen der Energiewende leisten kann. Und
zwar so, dass man nicht gleich den Spaß daran ver-
liert. Die Begriffe „Intelligente Energiesysteme“
oder auch „smart energy“ beschreiben das ganz
gut, auch wenn sie noch mit mehr Inhalt gefüllt
werden müssen. 

Alle diese Fragen betreffen die Welt vor dem Zäh-
ler, die Welt hinter dem Zähler und dann natürlich
all die komplizierten Fragestellungen rund um den
Zähler (smart meter) selbst. Aufgrund der zuneh-
menden Dezentralisierung wird es zukünftig umso
bedeutender für den wirtschaftlichen Erfolg in der
Energiewirtschaft, für bedarfsorientierte Angebote
und effizienzorientierte Steuerung zu sorgen. Wer
weiß, wann, wo, wie viel produziert und verbraucht
wird, verfügt über einen entscheidenden Wettbe-
werbsvorteil. Zu klären bleibt: Wie kann man einen
solchen Prozess überhaupt steuern? Wie kann
Wirtschaftlichkeit sichergestellt werden? Passt der

regulatorische Rahmen noch? Welche Handlungs-
optionen gibt es? Wie gewährleistet man Datensi-
cherheit? Ich bin davon überzeugt, dass es notwen-
dig ist, solche Fragen miteinander zu diskutieren,
und zwar nicht nur unter Gesichtspunkten der
Industrie 4.0, sondern ganz spezifisch im Bereich
Energiewelt. Aus dieser Überzeugung heraus hat
die dena die Plattform Digitale Energiewelt ins
Leben gerufen, um sich diesen Fragestellungen
branchenübergreifend zu nähern. Ich lade alle inte-
ressierten Akteure herzlich ein, daran mitzu-
wirken.

Ansätze wie der Aufbau intelligenter Netze sowie
smart buildings und smart industries rücken den
Verbraucher stärker in den Mittelpunkt. Das Ver-
halten der Letztverbraucher wird zur Grundlage
energiewirtschaftlicher Entscheidungen. In der
ersten Phase der Energiewende dominierte noch
eine Top-down-Herangehensweise. In der zweiten
Phase zeichnet sich eine Verlagerung ab, die
Bedürfnisse der Letztverbraucher bekommen mehr
Gewicht. Das stellt bisherige Geschäftsmodelle auf
den Prüfstand. Unternehmen, die nicht kurzfristig
und flexibel in der Lage sind, neue, meist kleinteili-
gere Geschäftsmodelle zu erschließen, werden aller
Voraussicht nach Marktanteile verlieren. Entschei-
dend für die Akzeptanz ist in einem solchen Sys-
tem die Sicherstellung des Datenschutzes und der
Datensicherheit.

Von  Tre ibern  und  Ge jag ten

Im Zuge der Diskussionen um die Ausgestaltung
von Ausschreibungen für Erneuerbare-Energien-
Anlagen spielte der Erhalt der Akteursvielfalt eine
wesentliche Rolle. Hierbei ging es den Befürwor-
tern vor allem darum, dass Akteure, die in Phase
Eins quasi Pionierarbeit geleistet haben, nicht
durch zu hohe Präqualifikationsanforderungen
vom Marktzugang ausgeschlossen werden. Exem-
plarisch steht diese Argumentationslinie für die
Zunahme der Akteursvielfalt in der Energiewirt-
schaft seit den 2000er Jahren überhaupt. Auffallend
ist besonders, dass kleine, selbstständige Akteure
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wie Bürgerenergiegenossenschaften und neuer-
dings auch Startups, mit eigenem Engagement und
eigenen Lösungen selbstbewusst die Energiewende
mitgestalten wollen. Es handelt sich um eine Viel-
zahl von Unternehmen, die die etablierten Player
und die Energiewende treiben. Einfach weil es sich
lohnt und weil sie feststellen, dass es am ehesten
noch einen Mehrwert gibt, wenn branchenüber-
greifend agiert wird und entsprechende Lösungen
angeboten werden. Einige dieser Unternehmen hat
die dena Mitte Februar mit ihrem Startup-Bus zur
E-world nach Essen gebracht, um den Austausch
zwischen Startups und etablierter Energiewirt-
schaft zu stärken.

Beim Thema Governance der Energiewende
kommt man natürlich am gegenwärtigen Rechts-
rahmen nicht vorbei. Der Rechtsrahmen bestimmt
die Leitplanken energiewirtschaftlichen Handelns,
zum Teil bremst er auch das Handeln aus. Die
Akteure befinden sich in einem komplexen System
aus Abhängigkeiten, Befreiungen, Subventionen
und Novellen, die für viel Unsicherheit und Ver-
lustängste am Markt sorgen. Politik muss also die
Weichen für eine erfolgreiche Phase Zwei neu stel-
len, aber das klingt einfacher als es ist. Noch haben
wir alle miteinander nicht  wirklich schon vollum-
fänglich erkannt, welches – ja – disruptive Potenzi-
al diese Bottom-up-Entwicklungen auch für die
Governance der Energiewende mit sich bringen
kann. Die Vielfältigkeit der Energiewirtschaft, die
Digitalisierung, die veränderten Kundenwünsche
und die Möglichkeit, diese überhaupt zu erkennen

und zu bedienen, sind bislang kaum ein Thema in
Politik und Medien. Es fehlt die Auseinanderset-
zung mit der Kraft der Innovationen und deren
Auswirkungen auf das Gesamtsystem. In Zukunft
wird es darum gehen, wie wir die von der Regie-
rung betriebene Energiewende mit der von den
Kunden getriebenen zusammenbringen. Das wird
ein kniffliger Prozess, aber ganz sicher ein span-
nenderer als die x-te EEG-Reform oder der y-te
Streit um den Kohleausstieg.

dena

Phase Zwei, das ist mit Gesetzgebung alleine nicht
getan. Wir müssen Brücken bauen zwischen Politik
und Wirtschaft, damit das, was politisch gewollt ist,
möglichst schnell auch Chancen hat, im Markt
erfolgreich umgesetzt zu werden. Die Energiewen-
de kann nur dann gelingen, wenn es Unternehmen
gibt, die das, was nötig ist, auch in Geschäftsmodel-
le umsetzen können. Die Energiewende muss am
Ende des Tages, wie man so schön sagt, auch ein
Business Case sein. Die dena leistet mit ihren Pro-
jekten an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und
Politik einen wichtigen Beitrag, Vorbilder für
„angewandte Energiewende“ zu entwickeln, auch
in ökonomischer Hinsicht. Ein solches Projekt wie
die Energiewende, das mehrere Generationen und
alle (!) Sektoren des wirtschaftlichen Lebens durch-
dringen wird, braucht Treiber, die öffentlich wahr-
genommen werden und die für die notwendige
Begeisterung sorgen.

Andreas Kuhlmann, Vorsitzender der Geschäfts-
führung der Deutschen Energie-Agentur (dena),
Kontakt: presse@dena.de
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Der Autor formuliert juristische Antworten auf
die Fragen, ob und welche finanziellen Belas-
tungen den Betreibern von Speichern drohen.
Wie stark beeinflussen Netznutzungsentgelte,
die KWK-Umlage sowie die StromNEV-Umlage
und die EEG-Umlage die Wirtschaftlichkeit von
Speicherprojekten? Abschließend werden
Ansätze für eine Verbesserung der rechtlichen
Rahmenbedingungen für Stromspeicher erläu-
tert.

Ausgangss i tua t i on

Das Weißbuch des Bundeswirtschaftsministeriums
„Ein Strommarkt für die Energiewende“ aus dem
Juli 2015 enthält wichtige Aussagen im Hinblick
auf die zukünftige Rolle von Stromspeichern: Zen-
tral für den „Strommarkt 2.0“ soll die freie Preisbil-
dung am Strommarkt sein. Verstärkte „Anreize“
zur Bilanzkreistreue sollen sicherstellen, dass die
Bilanzkreise – verkürzt gesagt – so bewirtschaftet
werden, dass Einspeisungen und Ausspeisungen in
jeder Viertelstunde ausgeglichen sind. Dies soll
einen technologie-offenen Wettbewerb um Flexibi-
litätsoptionen eröffnen. 

Stromspeicher werden in diesem Zusammenhang
eine wichtige Rolle spielen: In den Zeiten, in denen
zu viel Strom erzeugt wird, kann Strom gespeichert
und in den Zeiten, in denen zu wenig Strom
erzeugt wird, wieder ausgespeichert werden. Denk-
bar ist freilich auch, dass Strom in Überschuss-
Situationen in Wärme, Wasserstoff oder Methan
umgewandelt wird („Power-to-x“) und damit eine
Sektorenkopplung erfolgt. Weitere Aufgaben erhal-

ten Stromspeicher im Bereich der Systemdienst-
leistungen für die Netzstabilität. Ist aber der recht-
liche Rahmen derzeit so ausgestaltet, dass die
Errichtung und der Betrieb von Stromspeichern
wirtschaftlich attraktiv sind? Welche Möglichkei-
ten bestehen, um den Rechtsrahmen für Strom-
speicher zu verbessern? 

Aktue l ler  Rech tsrahmen

Im Folgenden wird der Fokus auf die Netznut-
zungsentgelte und die staatlich veranlassten Abga-
ben gelegt. Denn diese Kosten sind bei der Beurtei-
lung der Wirtschaftlichkeit von Speicherprojekten
ein wichtiger Faktor. Exemplarisch werden im Fol-
genden Batteriespeicher betrachtet. 

1. Netznutzungsentgelte
Zunächst zu dem Strom, der vom Speicher bezogen
wird (Situation „vor“ dem Speicher). Werden Letzt-
verbraucher im Sinne des § 3 Nr. 25 EnWG über
das Netz für die allgemeine Versorgung mit Strom
versorgt, fallen grundsätzlich Netznutzungsentgel-
te an (vgl. § 1 StromNEV).

Wird der Strom beispielsweise aus einer Photovol-
taikanlage in den Stromspeicher geleitet, ohne das
Netz für die allgemeine Versorgung zu nutzen, 
fallen demnach keine Netznutzungsentgelte an.
Wenn das Netz für die allgemeine Versorgung aber
genutzt wird, würden Netznutzungsentgelte nur
anfallen, wenn es sich bei dem Speichervorgang in
der Batterie um einen Letztverbrauch handeln
würde.

JENS VOLLPRECHT

Das Privileg „Stromspeicher“? 
Aktueller Rechtsrahmen und Überlegungen zur Weiterentwicklung der
rechtlichen Vorgaben
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Der BGH beschäftigte sich mit der Entnahme von
Strom aus dem Netz für die allgemeine Versorgung
für den Betrieb eines Pumpspeicherkraftwerks und
stufte diese Entnahme als entgeltpflichtige Netz-
nutzung ein (vgl. BGH, Urt. v. 17.11.2009 – Az.
EnVR 56/08, NVwZ-RR 2010, 431). Denn die ent-
nommene elektrische Energie werde – so der BGH
– für den Pumpvorgang „aufzehrt“. Bei dem Ablas-
sen von Wasser aus dem oberen Becken und der
Gewinnung neuer elektrischer Energie handele es
sich um einen Schritt, der vom Pumpvorgang
unterschieden werden müsse. Beide Vorgänge wür-
den auch unterschiedlich abgerechnet, da Pump-
speicherkraftwerke den Strom aus dem Höchst-
spannungsnetz kaufen und den eingespeisten
Strom wieder veräußern. Ein Letztverbrauch sei
ebenso ein Verbrauch, der nur zu einer Energieum-
wandlung führt. Entscheidend sei allein, „dass der
entnommene Strom für eine bestimmte energieab-
hängige Funktion verwendet und hierfür aufge-
zehrt wird“. 

Auch in der Literatur wird die Umwandlung von
Strom in eine andere Energieform überwiegend als
im Grundsatz netzentgeltpflichtiger Letztver-
brauch angesehen, auch wenn sie einer Speiche-
rung und späteren Rückverstromung dient (vgl.
nur Lehnert/Vollprecht, ZNER 2012, 356 (360);
Stappert/Vallone/Groß, RdE 2015, 62 (63). Damit
ist festzustellen: Wird der Strom für den Speicher
über das Netz für die allgemeine Versorgung bezo-
gen, fallen grundsätzlich Netznutzungsentgelte an.

Unter den Voraussetzungen in § 118 Abs. 6 EnWG
kann aber eine zeitlich befristete Befreiung von der
Pflicht zur Zahlung der Netznutzungsentgelte
erfolgen: Nach Satz 1 ist eine Befreiung für nach
dem 31.12.2008 neu errichtete Anlagen zur Spei-
cherung elektrischer Energie möglich, die ab dem
4.8.2011 innerhalb von 15 Jahren in Betrieb
genommen werden. Dies soll für einen Zeitraum
von 20 Jahren ab der Inbetriebnahme gelten und
den Strom betreffen, der vom Speicher bezogen
wird. Die Befreiung gilt für die gesamte für die
Speicherung verbrauchte Strommenge und damit
auch für die Speicherverluste.

Wie sieht es mit dem Strom aus, der aus dem Spei-
cher ausgespeist wird (Situation „hinter“ dem Spei-
cher)? Wird für den Transport des Stroms vom
Speicher bis zum Verbrauchsort kein Netz für die
allgemeine Versorgung genutzt, fallen aus den oben
genannten Gründen keine Netznutzungsentgelte
an. Wird das Netz für die allgemeine Versorgung
hingegen genutzt, müssen grundsätzlich Netznut-
zungsentgelte entrichtet werden. § 118 Abs. 6 Satz 1
EnWG kann hier nicht „weiterhelfen“. Denn diese
Vorschrift bezieht sich nur auf den bezogenen und
nicht auf den ausgespeisten Strom. Möglicherweise
greifen aber andere Ausnahmetatbestände.

Damit ergibt sich folgendes Bild: Für den vom
Speicher bezogenen Strom müssen keine Netznut-
zungsentgelte entrichtet werden, wenn das Netz für
die allgemeine Versorgung nicht genutzt wird bzw.
die Anforderungen des § 118 Abs. 6 Satz 1 EnWG
erfüllt werden. Für den aus dem Speicher ausge-
speisten Strom fallen Netznutzungsentgelte an, es
sei denn, das Netz für die allgemeine Versorgung
wird nicht genutzt oder es sind Ausnahmetatbe-
stände erfüllt.

2. KWK-Umlage, § 19 Abs. 2 StromNEV-
Umlage etc. 
Zunächst soll auch hier der Blick auf den vom Spei-
cher bezogenen Strom gerichtet werden. Wird der
Strom nicht über das Netz für die allgemeine Ver-
sorgung bezogen, fallen wie oben ausgeführt, keine
Netznutzungsentgelte an. Es dürfte wohl Einigkeit
bestehen, dass in diesem Fall auch die Kostenposi-
tionen KWK-Umlage, § 19 Abs. 2 StromNEV-
Umlage, Offshore-Umlage, AbLaV-Umlage und
Konzessionsabgabe nicht anfallen. 

Wie sieht es aber aus, wenn das Netz für die allge-
meine Versorgung genutzt wird und eine Befreiung
nach § 118 Abs. 6 Satz 1 EnWG erfolgt? Die Bun-
desnetzagentur (BNetzA) hat zur Netzentgeltbe-
freiung nach § 19 Abs. 2 Satz 2 StromNEV a.F. ver-
treten, dass diese nur für die Netzentgelte im enge-
ren Sinne gelte, aber nicht für weitere (zusammen
mit den Netzentgelten erhobene) Kostenpositionen
(Leitfaden zur Genehmigung von Befreiungen von
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den Netzentgelten nach § 19 Abs. 2 Satz 2 Strom-
NEV, Stand Dezember 2012, S. 3f) Es steht zu
erwarten, dass die BNetzA diese Frage bei der
Netzentgeltbefreiung in § 118 Abs. 6 EnWG ebenso
bewerten wird. Dies würde bedeuten, dass die
Befreiung nach § 118 Abs. 6 EnWG nicht dazu
führt, dass auch die weiteren Kostenpositionen
KWK-Umlage, § 19 Abs. 2 StromNEV-Umlage,
Offshore-Umlage und AbLaV-Umlage und Kon-
zessionsabgabe, entfallen.

In der Literatur wird hingegen überwiegend vertre-
ten, dass sich eine Netzentgeltbefreiung gemäß §
118 Abs. 6 EnWG auch auf die weiteren Kostenpo-
sitionen KWK-Umlage, § 19 Abs. 2 StromNEV-
Umlage, Offshore-Umlage, AbLaV-Umlage
erstreckt (vgl. nur Heller, EWeRK 4/2013, 177
(179f); Sailer, ZNER 2012, 153 (156)). Dies wird –
kurz zusammengefasst – damit begründet, dass
diese weiteren Kosten systematisch als Bestandteil
der Netzentgelte anzusehen sind sowie dass sich die
Befreiungsregelung in § 118 Abs. 6 EnWG nach
ihrem Sinn und Zweck auch auf diese Positionen
beziehen.

Anknüpfungspunkt und zentrale „Schaltstelle“ für
die Beantwortung dieser Frage ist die Regelung zur
KWK-Umlage. Denn in den Vorschriften bezüg-
lich der § 19 Abs. 2 StromNEV-Umlage, der Off-
shore-Umlage und der AbLaV-Umlage wird im
Hinblick auf den Abwicklungsmechanismus auf
die Vorschrift im KWKG verwiesen. 

Die KWK-Umlage findet auf Grund der gesetzli-
chen Regelung in § 26 Abs. 1 Satz 1 KWKG 2016
im Rahmen der Netznutzungsentgelte Berücksich-
tigung. Netzbetreiber sind hiernach berechtigt, die
KWKG-Umlage „bei der Berechnung der Netzent-
gelte als Aufschlag in Ansatz zu bringen“. Werden
Netznutzungsentgelte nicht gesondert in Rechnung
gestellt, können die Zahlungen bei dem Gesamt-
preis für den Strombezug entsprechend in Ansatz
gebracht werden (vgl. § 26 Abs. 4 KWKG 2016).
Die Formulierung „bei der Berechnung der Netz-
nutzungsentgelte als Aufschlag in Ansatz zu brin-
gen“ spricht dafür, dass die Belastungen aus dem

KWKG in die Netznutzungsentgelte „einzupreisen“
sind und damit Bestandteil der Netznutzungsent-
gelte sind. Insbesondere die mit dem KWKG 2016
eingefügte Formulierung „als Aufschlag“ weist
darauf hin, dass es sich um einen Annex zu den
Netznutzungsentgelten handelt, der nur dann zum
Tragen kommt, wenn auch ein Netznutzungsent-
gelt beansprucht wird. Wie sich aus § 26 Abs. 4
KWKG 2016 ergibt, ist es allerdings wohl nicht
erforderlich, dass Netznutzungsentgelte als „Vehi-
kel“ der Belastungen aus dem KWKG gesondert
ausgewiesen werden. Die Netznutzungsentgelte
können auch Teil eines All-Inclusive-Preises sein
und damit gar nicht gesondert in Erscheinung 
treten. Folgt man dieser Sichtweise, ist es aufgrund
der erwähnten „Verlinkung“ zum KWKG-Mecha-
nismus konsequent, auch den Entfall der § 19 Abs.
2 StromNEV-Umlage, Offshore-Umlage, AbLaV-
Umlage zu bejahen. 

Im Hinblick auf die Konzessionsabgabe kann argu-
mentiert werden, dass die Zahlungspflicht bereits
daraus resultiert, dass Netzentgelte anfallen. Hier-
für könnte sprechen, dass die Konzessionsabgabe
nach § 4 Abs. 1 Satz 1 KAV in den Entgelten für den
Netzzugang auszuweisen ist. Teilweise wird – ohne
nähere Erklärung – darauf abgestellt, dass sich aus
§ 4 KAV ohne weiteres ergebe, dass die Konzessi-
onsabgaben Bestandteil der Netzentgelte seien.
Eine fehlende Zuordnung zum entsprechenden
Preisbestandteil würde dazu führen, dass die Kon-
zessionsabgaben ihren wettbewerbsneutralen Cha-
rakter verlören (vgl. Kermel in: Säcker, Berliner
Kommentar zum Energierecht, Anh. § 48 EnWG,
KAV § 4 Rn. 2). Für eine Berücksichtigung der
Konzessionsabgabe als Bestandteil der Netzentgelte
könnte auch sprechen, dass die Konzessionsabga-
ben nach § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 ARegV zu den
dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenbestandtei-
len der Erlösobergrenzen gehören und nach § 17
Abs. 1 ARegV die Erlösobergrenzen in den Netz-
entgelten umgesetzt werden. Umstritten ist auch
dies freilich nicht.

Wie sieht es im Hinblick auf den aus dem Speicher
ausgespeisten Strom aus? Wird auf dem Weg zum
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Verbrauch nicht das Netz für die allgemeine Ver-
sorgung genutzt, fallen – wie oben ausgeführt –
keine Netznutzungsentgelte an. Es dürfte unbe-
stritten sein, dass in diesem Fall auch die hier
betrachteten Kostenpositionen entfallen. 
Wird das Netz für die allgemeine Versorgung aller-
dings in Anspruch genommen, fallen grundsätzlich
auch die KWK-Umlage, § 19 Abs. 2 StromNEV-
Umlage, Offshore-Umlage, AbLaV-Umlage und
Konzessionsabgabe an.

3. EEG-Umlage
Auch hier wird zunächst der Strom betrachtet, der
in den Speicher transportiert wird. Nach § 60 Abs.
1 S. 1 EEG können die Übertragungsnetzbetreiber
von Elektrizitätsversorgungsunternehmen, die
Strom an Letztverbraucher liefern, anteilig die Kos-
ten für die Förderungen nach dem EEG verlangen.
Entscheidend für das Anfallen von EEG-Umlage ist
nach diesem Tatbestand der Liefervorgang von
einem Elektrizitätsversorgungsunternehmen an
einen Letztverbraucher. 

Aus den oben geschilderten Gründen dürfte es sich
bei den hier betrachteten Vorgängen in einem Bat-
teriespeicher um einen Letztverbrauch handeln.
Ein Liefervorgang liegt – verkürzt gesagt – vor,
wenn die Person, die den Strom zur Verfügung
stellt und die Person, die den Speicher betreibt,
nicht personenidentisch sind. Wird der Strom aus
einer PV-Anlage, die A betreibt, in einem Speicher
verbraucht, den B betreibt, handelt es sich also um
einen Liefervorgang und die EEG-Umlage ist für
diesen Strom grundsätzlich zu entrichten. 

Für zum Zweck der Zwischenspeicherung an einen
Stromspeicher gelieferten Strom kann allerdings
nach § 60 Abs. 3 Satz 1 EEG 2014 eine Befreiung
von der EEG Umlage eingreifen: Diese Vorschrift
setzt u.a. voraus, dass dem Stromspeicher Energie
ausschließlich zur Wiedereinspeisung von Strom in
das Netz (für die allgemeine Versorgung) entnom-
men wird. Wenn Strom aus dem Speicher zu ande-
ren Zwecken, also beispielsweise zum Eigenver-
brauch oder der Belieferung eines Dritten über
eine Direktleitung, verwendet wird, dann sind die

Voraussetzungen der Umlagebefreiung für den
Strombezug des Speichers nicht gegeben. Speicher-
verluste sollen nach der Gesetzesbegründung von
der Befreiung nach § 60 Abs. 3 Satz 1 EEG 2014
ebenfalls erfasst sein (vgl. BT-Drs. 17/8877, S. 23). 
Anders ist die Situation zu beurteilen, wenn der
PV-Anlagenbetreiber und der Speicherbetreiber
personenidentisch sind. In diesem Fall fällt nach §
61 EEG grundsätzlich auch die EEG-Umlage an.
Allerdings kann die EEG-Umlage völlig entfallen
oder sich zumindest reduzieren. Ein völliges Ent-
fallen ist z.B. denkbar, wenn das Eigenerzeugungs-
konzept schon vor dem 1.8.2014 „gelebt“ wurde
(vgl. § 61 Abs. 3 bzw. 4 EEG) oder die Vorausset-
zungen des § 61 Abs. 2 EEG erfüllt sind (vgl. dazu
Altrock/Thomas, Solarzeitalter 2/2015, 64ff). Eine
Reduzierung der EEG-Umlage sieht § 61 Abs. 1
EEG u.a. vor, wenn der Strom aus einer EEG-Anla-
ge stammt, die Voraussetzungen für die Eigenver-
sorgung i.S.d. § 5 Nr. 12 EEG gegeben sind und die
erforderlichen Meldungen rechtzeitig erfolgen.

Nun wieder zu dem Strom, der ausgespeichert und
von einem Letztverbraucher genutzt wird. Grund-
sätzlich kann hier auf die Ausführungen zu der
Situation „vor“ dem Speicher verwiesen werden: Es
muss also auch hier zunächst geklärt werden, ob
der Speicherbetreiber und der Letztverbraucher
personenverschieden oder personenidentisch sind. 
Im zuerst genannten Fall liegt eine Lieferung vor
und die EEG-Umlage ist grundsätzlich zu entrich-
ten. Auf die Regelung des § 60 Abs. 3 EEG kann
aber hier nicht zurückgegriffen werden. Denn
diese bezieht sich nur auf den vom Speicher bezo-
genen Strom. 

Im zuletzt genannten Fall liegt ein Eigenverbrauch
vor. Hier muss dann der Frage nachgegangen wer-
den, ob möglicherweise die Voraussetzungen für
einen Entfall oder zumindest für eine Reduzierung
vorliegen. Wie oben geschildert, kommt eine Redu-
zierung in Betracht, wenn es sich bei der Stromer-
zeugungsanlage um eine EEG-Anlage handelt. Das
kann bei einem Speicher der Fall sein, wenn die
Voraussetzungen des § 5 Nr. 1 2. HS EEG erfüllt
sind: Als Anlage gelten auch Einrichtungen, die
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zwischengespeicherte Energie, die ausschließlich
aus Erneuerbaren Energien oder Grubengas
stammt, aufnehmen und in elektrische Energie
umwandeln. 

Ansä tze  für  e ine  Verbesserung
der  rech t l i chen  Rahmenbed in-
gungen  für  S t romspe i cher

Insgesamt zeigen die obigen Ausführungen, dass
für Betreiber von Speichern eine finanzielle Belas-
tung sowohl „vor“ als auch „hinter“ dem Speicher
droht. Der Strom wird also doppelt belastet. Dies
erschwert es, einen Speicher wirtschaftlich zu
betreiben. Angesichts der Aufgaben, die Speicher
zukünftig übernehmen müssen, sollte diese Dop-
pelbelastung rechtssicher ausgeschlossen werden. 
Im Hinblick auf die Netznutzungsentgelte und die
EEG-Umlage könnte dies dadurch erreicht werden,
dass der Bezieher von Strom für einen Speicher
nicht als Letztverbraucher eingestuft wird. Denn
sowohl die Netzentgelt- als auch die EEG-Umlage-
tatbestände knüpfen an den Letztverbraucher an.
Um dies sicherzustellen, müsste im EnWG eine
Fiktion in § 3 Nr. 25 aufgenommen werden,
wonach derjenige, der elektrische Energie zur Spei-
cherung in einem elektrischen, chemischen,
mechanischen oder physikalischen Speicher für
den eigenen Verbrauch kauft, nicht als Letztver-
braucher gilt. Im EEG müsste eine entsprechende
Fiktion in § 5 Nr. 24 verankert werden: Nicht als
Letztverbraucher im Sinne der Vorschrift gilt dieje-
nige natürliche oder juristische Person, die Strom
in einem elektrischen, chemischen, mechanischen
oder physikalischen Speicher verbraucht.

Wie oben erläutert, bestehen zudem Unsicherhei-
ten, ob die KWK-Umlage, § 19 Abs. 2 StromNEV-
Umlage, Offshore-Umlage, AbLaV-Umlage und
Konzessionsabgabe entfallen, wenn eine Befreiung
von den Netzentgelten vorliegt. Mit der vorgeschla-
genen Fiktion, dass der Bezieher von Strom für
einen Speicher nicht als Letztverbraucher gilt, dürf-
te sich diese Frage nicht mehr stellen. Denn es wür-
den dann ja schon keine Netzentgelte anfallen, eine

Befreiung von Netzentgelten wäre nicht mehr
erforderlich. Aus diesem Grund müsste konse-
quenterweise § 118 Abs. 6 EnWG gestrichen 
werden.

Ein Aspekt, der in diesem Artikel nicht vertieft dar-
gestellt wurde, ist der Begriff des Stromspeichers in
den verschiedenen Gesetzen. Diese unterschiedli-
chen Definitionen führen in der Praxis häufig zu
Auslegungsschwierigkeiten und Wertungswider-
sprüchen. Insbesondere stellt sich die Frage, ob ein
Stromspeicher nur eine technische Einrichtung ist,
in der Strom eingespeichert und wieder ausgespei-
chert wird oder ob darunter auch technische Ein-
richtungen zu fassen sind, in denen der eingespei-
cherte Strom in eine andere Energieform (z.B.
Wärme) umgewandelt wird. Angesichts der in
Zukunft wichtigen Sektorenkopplung sollte der
Begriff des Stromspeichers weit gefasst und die ent-
sprechenden Formulierungen geändert bzw. präzi-
siert werden. 
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